Naturschützer lehnen Legehennenbatterie in Kölkebeck ab

In Brockhagen-Kölkebeck besteht eine Legehennen-Anlage mit sechs Ställen, in denen 42.000 Legehennen gehalten werden. Diese soll abgerissen und an ihre Stelle sollen vier neue Ställe mit 170.000 Hennen treten.

Dagegen wenden sich die Naturschutzverbände BUND, NABU und LNU: Zwar würden die Lebensbedingungen der Hennen entsprechend den neuen gesetzlichen Vorschriften etwas verbessert, aber die Auswirkungen der Anlage auf Natur und Umwelt bleiben dennoch weit hinter den Erfordernissen zurück.

Die Hauptgefahr einer solchen Anlage besteht in der Abgabe von Stickstoff, der eine der Hauptursachen für den Rückgang von vielen Pflanzenarten ist. Deshalb haben sich die EU-Staaten auf Richtwerte geeinigt, um die Stickstoffemissionen zu beschränken. Die bestehende Anlage überschreitet die zulässigen Werte um ein Vielfaches und ist dringend sanierungsbedürftig. Entgegen den Angaben des Betreibers der Anlage, nach denen die neue Anlage deutlich weniger Stickstoff als die alte abgeben würde, kommt die Stellungnahme der Naturschutzverbände zu dem Schluss, dass sich die Stickstoffbelastung der Umwelt bei der neuen Anlage um 17 % erhöhen würde. 

Dies ist umso schlimmer, als das Naturschutzgebiet Vennheide mit seinen empfindlichen Pflanzen und Tieren unmittelbar südlich an die Legehennen-Anlage angrenzt. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung eines Naturschutzgebietes führen. Genau dies ist derzeit der Fall und weiter zu befürchten, denn Stickstoffbelastungen führen zu einer schleichenden Veränderung der Vegetation, und es dauert oft Jahrzehnte, bis sich die Natur wieder erholt. 

Zwar wurde eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht; sie ist jedoch sehr oberflächlich und hat die Auswirkungen auf das Naturschutzgebiet nicht untersucht. Auch die Planung der Brandschutzmaßnahmen sind unzulänglich: An die Rettung der Tiere wurde nicht gedacht.

Die Naturschutzverbände kritisieren außerdem die geplante Schornsteinhöhe, weil sie nicht den Vorschriften entspricht. Deshalb ist fraglich, dass sich die Geruchsbelästigung für die Anwohner (in 13 % der Jahresstunden) künftig verringern lässt.

Insgesamt ist der Neubau nach Auffassung der Naturschutzverbände nicht genehmigungsfähig.

